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V o r w o r t.

In dem Handel mit Staatspapieren, der

innerhalb der jüngst verlebten zwei Dece-

nien in ganz eigner Art sich gestaltet hat,

werden täglich grofse, mit bedeutendem Ge¬

winn und Verlust verbundene, Geschäfte

gemacht, die nicht nur zureichende Einsich¬

ten in das Wesen der Staats -Anleihen selbst,

zumal derer, die der neuern Zeit angehö¬

ren, sondern auch genaue Kenntnisse der

Course und sonstiger Lieblichkeiten, die an

dem Papiermarkt gäng’ und gebe geworden

sind erfordern. Abgesehen davon, dafs die

Wandelbarkeit dieser Course in der öffentlichen

Meinung ein politischer Barometer geworden

ist, wodurch dieselben, mit den Anleihen, auf

die sie sich beziehen, auch selbst für denjenigen

Interesse haben, der an dem eigentlichen Pa-
* 2
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pierhandel keinen thätigen Antheil nimmt, lag

es auch noch im Berufe des Verfassers, dem

Wesen und dem entstandenen Einrichtungen

der Staats-Anleihen, und der Beschaffenheit

des Handels mit Staatspapieren, mit besonderer

Aufmerksamkeit zu folgen. Die Materialien,

die er sich deshalb sammelte, und wozu ihm

der hiesige Platz, der bekanntlich einer der

wichtigsten und belebtesten Papiermärkte ist,

vorzüglich zu statten kam, schienen ihm der

öffentlichen Mittheilung nicht unwerth zu

seyn, um so mehr, da sehr viele, für wel¬

che dieser Handel ein vielseitiges Interesse

hat, selbst Kaufleute, häufig nur wenige,

oft ganz unrichtige Begriffe und Ansichten

von dem Geschäftsgang haben, der diesen

Handel leitet, ln dieser Geberzeugung war

ihm daher der ehrenvolle Antrag der rühm-

lichst bekannten Verlagshandlung ein ähnli¬

ches Werk, wie man einige für die Pariser

Börse ausschliefslich hat, für alle wichtige

Papiermärkte überhaupt der Presse zu über¬

geben, sehr willkommen.

Ausdrücklich mufs jedoch der Verfasser

hier bemerken, dafs weder die Rechtsver-



hältnisse, die für einzelne Arten des Ver¬

kehrs mit Staatspapieren zur Sprache ge¬

kommen sind, noch die staatswirthschaftli-

cben und politischen Controversen, zu wel¬

chem die Staats-Anleihen und der Handel

mit Staatspapieren die Veranlassung gaben,

in diesem Werk, dessen Standpunct ein rein

practisch-merkantilischer seyn sollte, auf ir¬

gend eine Weise Platz finden konnten.

Auch höhere Rechnungsfragen, zu denen

zwar Stoff genug in dem Werk vorkommt,

die aber mehr den gewandten Analytiker

als den practischen Kaufmann interessiren,

hat er einzuflechten sich gehütet, und so

jeden Nebengang, der aufser der Tendenz

des Werks lag, streng gemieden. Täuscht

Sich der Verfasser nielil, so darf er dagegen

hoffen, dafs das Werk an Vollständigkeit

und Klarheit in der Darstellung und den

Berechnungen nicht hinter dem Ziel zurück

geblieben ist, das zu erreichen er sich vor¬

gesteckt und verbindlich gemacht hat.

Mit Dank mufs aber auch der Verfasser

öflentlich bekennen, dafs Männer vom Fa¬

che, vertraut mit allen Gegenständen, die



VI

im Bereiche dieses Werks liegen, deren Na¬

men hier zu nennen ihm jedoch nicht er¬

laubt worden ist, durch höchst schätzbare

Mittheilungen und Berichtigungen ihm sehr

an die Hand gegangen sind, und mit rühm¬

licher Bereitwilligkeit seine Arbeit, die keine

leichte Aufgabe war, ungemein gefördert

haben. Bas belgische Anleihen, so weit es

bis jetzt bekannt ist, die dänischen Anleihen,

die man nicht an allen Plätzen vollständig

kennt, und das römische, das nur sehr we¬

nigen bis jetzt genau bekannt ist, und so

manches Andere, verdankt er dieser freundli¬

chen Theilnahme. Ganz besonders aber macht

er auf den Anhang aufmerksam, in welchem

Auskunft über das neueste Pariser Anleihen

(v. 1852) gegeben wird, dessen Einrichtung

bis dahin noch nicht öffentlich im Detail be¬

kannt ist, und von dem er sich nur durch

besondere Vergünstigungen Nachricht zu ver¬

schaffen gewufst hat.

Dessen ungeachtet wird wohl noch Man¬

ches, was in den drei Kapiteln dieses Bu¬

ches vorkommt, theils der Vervollständigung,

theils der Berichtigung bedürfen, und dieses



wird gewifs den nicht befremden, dem die

Schwierigkeiten eines solchen Werks, das

des Einzelnen und willkührlichen Herkom¬

mens so viel enthält, nicht unbekannt sind.

Der Verfasser behält sich dieses für eine

zweite Auflage vor, wenn anders sein Werk

dieser Ehre theilhaftig werden sollte.

Ein anderes Werk über Geld und Wech¬

sel, ganz in demselben Plan wie das vorlie¬

gende, und genau damit verbunden, ge¬

denkt der Verfasser, in demselben Verlage
erscheinen zu lassen.

Frankfurt a. M., im Juli 1832.

Der Verfasser.
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Erstes Kapitel.
Von den Staatspapieren im Allgemeinen.

Einleitung.

§. 1. Staaten kommen, eben so wie der

Privatmann, durch aufserordentliche Ereig¬

nisse, zumal durch Revolution und Krieg,

in die Lage, ihre gesteigerten Bedürfnis¬

se durch ungewöhnliche Mittel decken zu

müssen, wenn nicht, ans ruhigem Zeiten

her, der Staat einen Schatz besitzt, der

hierzu hinreichend ist. In unsern Tagen,

wo es einem jeden Staate leicht ist, durch

reiche Bankiers ungeheuere Summen aufzu¬

bringen, ist die Anhäufung eines Staats¬

schatzes ganz überflüssig, als todtes Kapital

sogar schädlich, überdies kaum möglich.

Reichen dennoch die gewöhnlichen Einnah¬

men eines Staates nicht zur Bestreitung sei¬

ner Bedürfnisse aus, so ist er genöthiget,

die bestehenden Auflagen zu erhöhen, neue1
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Auflagen einzuführen, Papiergeld in Umlauf

zu bringen, vor Allem aber Schulden zu ma¬

chen, durch Eröffnungen eigentlicher An¬
leihen.

Erster Abschnitt.
Von den Staats - Anleihen.

§. 2. Die Staats-Anleihen sind entwe¬

der gezwungene oder freiwillige.

Die gezwungenen Anleihen beste¬

hen darin, dafs der Staat die Staatsbürger

nöthiget, ihm eine gewisse Summe, nach ei¬

nem zum Grunde gelegten Mafsstabe, vorzu¬

strecken, mit der Versicherung, solche nach

einer bestimmten Zeit, mit oder ohne Zin¬

sen, wieder zurückzuzahlen. Nur die höch¬

ste Geldnoth, welche augenblicklich zu dek-

ken ist, und für welche keine andern Hülfs-

queilen zur Zeit mehr aufzufinden sind, kann

ein solches Anleihen, welches in der Verthei-

lung der einzelnen Beiträge in der Regel

mit vieler Ungerechtigkeit und Ungleichheit

verbunden und überaus drückend ist, eini-

germafsen l'echtfertigen.

Die freiwilligen Anleihen, welche

auf dem Credit, d. h. auf der Meinung

beruhen, die man im Publikum von der Sol¬

vabilität eines Staates hat, und die, als ei-
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gentliches Handelsobjekt, hier besonders in

Betrachtung kommen, und den Gegenstand

dieses Werks ausmachen, sind gegenwärtig

von mancherlei Art, unter denen besonders

die, unter welchen Bedingungen die Anleihe

zurückbezahlt werden soll, vorzüglich zu be¬
achten ist.

§. 3. In dieser Hinsicht lassen sich die

Staats-Anleihen, die heut zu Tage Gegen¬

stand des Verkehrs sind, auf folgende Weise
klassificiren.

I. Anleihen, bei denen das Kapitel nach

bestimmten Terminen zur Rückzahlung ge¬

langen soll.

II. Annuitäten (Leib- oder Zeitrenten).
Das Charakteristische einer solchen Anleihe

ist, dafs sie höhere Zinsen trägt, als der ge¬
wöhnliche Zinsfnts ist, hierdurch aber auch

stets ein gewisser Theil des Kapitals mit

zurückbezahlt wird, bis dieses endlich nach

einer bestimmten Zeit, ganz erloschen ist.

Von solchen Kapitalanlagen sagt man daher,

sie seien a fonds perdu angelegt.

III. Ewige (perpetuirliche) Renten. Der¬

gleichen Anleihen geniefsen so lange Zinsen,

als der Staat das Kapital nicht zurückzuzah¬

len für thunlich erachtet, da dieses von Sei¬

ten des Darleihers nie aufgekündiget, noch

von dem Staate zurück verlangt werden kann.1 *
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§. 4. Bei Anleihen der ersten Art ist

es üblich, die Reihe der einzelnen Schuld¬

verschreibungen , die eingelöst werden sollen,

dem Zufall zu überlassen, und sie durch

Verloosung zu bestimmen. Oestreich, Preus-
sen und mehrere andere Staaten Deutsch¬

lands haben dieses Anleihesystem angenom¬

men. Hierher gehören auch die Anleihen,

bei welchen mit der Ausloosung zur Heimzah¬

lung des Kapitals noch Prämien gewonnen

werden können, und die deshalb Lotterie¬

anleihen genannt werden, wie dieses z. ß.
bei dem östreichischen Anleihen von 1820

der Fall ist.

Bei Anleihen der zweiten Art, richtet

sich die Rente, die dem Darleiher für das

vorgeschossene Kapital bezahlt wird, nach der
Höhe des herrschenden Zinsfufses und nach

der Zeit, wie lange die Auszahlung der

Rente dauert. Für lebenslängliche Renten

(rentes viageres ) müssen Wahrscheinlich¬

keitstabellen über Sterblichkeit zu Grunde ge¬

legt werden. Hierher gehören auch die Ton¬

tinen, nach ihrem Erfinder Tonti, einem

Neapolitaner, also genannt, wo die Rente

des früher Verstorbenen dem länger Leben¬

den zufällt, bis zuletzt Einer die Rente des

ganzen Kapitals erhält, und erst mit dessen

Tode der Staat seiner Verbindlichkeit ent-



hoben ist. Es ist klar, dafs dergleichen An¬

leihen nur für solche pafst, die keinen an¬

dern Erben, als den Staat, bedenken wollen.

Das dritte Anleihesystem ist in England
und Frankreich vorherrschend. Der Staat

hat hierbei nur die Verbindlichkeit für die

richtige Auszahlung der Zinsen zu sorgen,

aber durchaus keine für die Ablage des Ka¬

pitals, da dieses der Darleiher nie kündigen
kann. Die Zinsen nehmen daher die Form

einer ewigen Rente an, woher denn auch

ihre Benennung kommt. Bei diesen Anlei¬

hen hat der Staat die Zeit für die Ablösung

der Kapitale ganz in seiner Gewalt, und kann

sich die Vortheile, die ihm Coursverände¬

rungen darbieten, 2m Nutze machen.

7,weitp.r /thvrhnilf_

Von den Staats-Papieren,

§. 5. So wie bei Anleihen unter Privat¬

leuten, der Schuldner dem Gläubiger eine

Urkunde übergibt, welche die Gröfse der

Schuld, den Zinsfufs zur Berechnung der

Zinsen des Kapitals, die Zeit der Zurück¬

zahlung desselben, und die der Zinszahlung

enthält, so auch bei Staatsanleihen. Der

Staat, als Schuldner, gibt dem Darleiher,

als Gläubiger, ebenfalls eine solche Urkunde,
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und diese ist es, die man das Staatspa¬

pier nennt. Staatspapiere, durch welche

eine Geldforderung an den Staat beurkundet

wird, werden daher auch Staatsschuld¬

verschreibungen, Staatseffekten, auch

blos Effekten genannt.

§. 6. Obgleich Staatspapiere und Pa¬

piergeld sich darin ähnlich sind, dafs einer¬

seits das Papiergeld eben so gut vom Staate

realisirt werden mufs, wie die Staatspapiere,

andererseits aber auch Zahlungen in Staats¬

papieren geleistet werden können, so sind
beide dennoch wesentlich von einander ver¬

schieden, dadurch, dafs das Papiergeld ei¬

gentliches Tauschmittel ist, einen gezwun¬

genen Cours hat, und als wirkliches Geld

angenommen werden mufs, was Alles bei

den Staatspapieren nicht der Fall ist. Staats¬

papiere machen daher allein nur den eigent¬

lichen Papiermarkt aus.

§. 7. Die Formen, unter welchen die

Staatspapiere ausgefertiget werden, vermit¬

telst welcher sie von einer Hand in die an¬

dere übergehen und Gegenstand des Ver¬

kehrs werden können, sind verschiedener Art,

nämlich:

I. Obligationen. Hierunter verste¬

het man die Staatsschuldverschreibung, die
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jedem Darleiher für das von ihm eingelegte

Kapital übergeben wird. Die Obligationen
lauten entweder auf den Namen des Darlei¬

hers, oder blos auf den Inhaber (au por-

teur ).

Obligationen der ersten Art, können nur
durch förmliche Cession von einer Hand in

die andere gelangen. Der blose Besitz der

Obligation begründet noch kein Eigenthums¬
recht an derselben. Daher mufs mit der

Uebergabe der Obligation an einen andern

Inhaber eine schriftliche Erklärung des Be¬

sitzers, dafs er solche cedire, verbunden seyn,

•was entweder auf die Obligation selbst, oder

durch eine Verkaufs-Nota, geschehen kann.

Bei den Obligationen der andern Art,

hat jeder Inhaber derselben durch deren blo-

sen Besitz allein schon das Eigenthumsrecht

daran begründet, in so fern es nicht erweis¬

lich ist, dafs deren früherer Inhaber unrecht¬

licher Weise aus dem Besitz derselben ge¬
kommen ist. Deshalb werden auch bei Ueber¬

gabe einer solchen Obligation vorsichtshalber

Verkaufs - Nota verlangt.

Für die Zinserhebung liegen jeder Ob¬

ligation besondere Scheine bei, welche auf

so viele Jahre oder, gewöhnlicher, halbe

Jahre lauten, als das Kapital ausstehen soll.
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Diese Scheine, welche mit der Litera, Num¬

mer und dem Datum der Obligation überein¬

stimmen, werden Zinscoupons genannt,

indem sie zur Verfallzeit abgeschnitten, und

der darin bemerkte Betrag erhoben werden
kann.

Noch gibt es auch, wie z. B. bei den

Wiener Bank-Aktien, Staatsschuldverschrei¬

bungen, die auf den Namen des Inhabers,

die Coupons aber auf jeden Inhaber lauten.

II. Inscriptionen. Hierunter verste¬

het man eine Forderung an den Slaat, über
welche man keinen besondern Schuldbrief er¬

hält, sondern nur eine Eintragung derselben

in ein Hauptbuch (grand livre ), das die
Staatsschulden enthält. Der Staat hält näm¬

lich in diesem Falle ein Hauptbuch über seine
Schulden, in welches er die Namen und die

Forderung eines jeden seiner Gläubiger ein¬

trägt. Jede Veränderung, sowohl in der

Person des Besitzers, als in der Gröfse der

Kapitalschuld, mufs in diesem Buche nachge¬

tragen werden und alles, was der Gläubiger

davon in die Hand bekommen kann, beste¬

het in einem Auszug aus diesem Buche (ex-

trait cTinscription). Dieses Inscriptionssystem

ist vorzüglich in England und Frankreich im
Gebrauche.
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Dritter Abschnitt.

Von der Tilgung der Staats schulden.

§. 8. Je mehr ein Staat in die Noth-

wendigkeit kommt Anleihen machen zu müs¬

sen, desto mehr mufs er auch von der an¬

dern Seite darauf bedacht seyn, sich von der

erschrecklichen Last, welche die Verzinsung

derselben ihm aufbürdet, wieder frei zu ma¬

chen, dadurch, dafs er die Anleihe nach und

nach wieder auf eine rechtliche Weise tilgt,

wozu dann ein Tilgungsfonds (caisse

d’amortissement) erforderlich ist.

§. 9. Die Anlegung eines solchen Til¬

gungsfonds läfst sich verschiedentlich ausfüh¬

ren, allein die Einrichtung, die der engli¬

sche Minister Pitt im Jahr 1786 dafür ge¬

troffen hatte, ist, aufser von England, auch von

allen andern europäischen Staaten angenom¬

men worden. Hiernach geschieht die Bil¬

dung eines solchen Fonds im wesentlichen

auf folgende Weise:

Man bestimmt zur Entrichtung der Zin¬

sen einer Anleihe eine Auflage, von der man

versichert ist, dafs sie hierzu hinreicht, er¬

hebt sie aber so, dafs sie jährlich etwas mehr

einbringt, als die Zinszahlung erfordert.

Dieser jährliche Ueberschufs, der gewöhn¬

lich ein Procent der Anleihe beträgt, und



den man die Dotation (den Stamm)

nennt, ist nun dazu bestimmt, die Anleihe

nach und nach zu tilgen, indem ein¬

zelne Schuldverschreibungen zuriickgekauft

werden. Diese Zurückkaufung aber ist es,

die mit der Dotation, die sich von Jahr zu

Jahr um gleichviel vergröfsert, den eigent¬

lichen Tilgungsfonds ausmacht, da die Zinsen

der getilgten Kapitalien nunmehr ebenfalls
diesem Fonds zufallen. Hierdurch wächst

der Tilgungsfonds mit jeder neuen Tilgung

sehr schnell, und ist nach Verlauf einer be¬

stimmten Zeit im Besitz eines Kapitals, wel¬

ches dem Anleihen gleich kommt und seine

gänzliche Abtragung möglich macht, während

durch die Dotation allein eine viel längere

Zeit dazu erforderlich wäre.

§. 10. Wie schnell der Tilgungsfonds,

dessen Dotation 1 Procent der Anleihe jähr¬

lich beträgt, in Verbindung mit dem Zins-

genufs der zurückgekauften Kapitalien wächst,

läfst sich daraus abnehmen, dafs er durch

die Dotation allein eine Anleihe von 100 Mil¬

lionen erst nach 100 Jahren zu tilgen im

Stande wäre, während er solche, wenn er

seiner Bestimmung treu bleibt, und die Zin¬

sen der getilgten Kapitalien ihm zu gute kom¬

men, in 36 Jahren tilgen kann, wenn die

Anleihe mit 5 Procent, in 41 Jahren, wenn
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sie mit 4 Procent, in 43 Jahren, wenn sie

mit 3£ Procent, und in 47 Jahren, wenn

sie mit 3 Procent verzinst wird, und noch

weit schneller, wenn er im Stande ist, unter

dem Nominalwerth zurück zu kaufen.

§. 11. Auf diesen zuletzt genannten Um¬

stand, so vortheilhaft er auch für den Til¬

gungsfonds wäre, mufs er jedoch verzichten,

und sich wohl hüten ihn hervorzurufen, weil

sonst der Cours der Staatspapiere ungemein

schwankend werden müfste, und Speculatio-

nen erzeugen würde, die für den Besitzer

von Staatspapieren und für den Credit und
die finanziellen Verhältnisse des Staates sehr

traurige Folgen haben würden. Der Til¬

gungsfonds mufs sich daher darauf beschrän¬

ken, täglich nur eine gewisse Anzahl Staats¬

papiere an sich zu kaufen, und zwar, bei

allgemeiner Concurrenz, öffentlich, auf der
Börse.

§. 12. Indessen hängen von der zweck-

miifsigen Verwaltung des Tilgungsfonds die

Wirkungen desselben ganz vorzüglich ab.

Hierzu gehört:

1) Der Tilgungsfonds darf weder in sei¬

ner Dotation noch in seinen regelmäfsigen

Zurückkaufungen gestört werden, was aber

geschieht, wenn sein Einkommen vom Staate

geschmälert, und zu andern Zwecken ver-
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wendet wird, wie dieses in England und
Frankreich öfters schon der Fall war.

2) Für jede neue Anleihe mufs auch ein

neuer Tilgungsfonds, durch eine eigne Do¬

tation, gebildet werden, wenn die Theorie

der Tilgungsberechnung einen praktischen
Werth haben soll.

3) Die Dotation selbst mufs aber auch

stets nur aus dem reinen jährlichen Ueber-
schufs der für die Anleihe bestimmten Auf¬

lage bestehen. Ist dies nicht der Fall, ist

nämlich die Dotation zu hoch angeschlagen,

so verliert das Staatseinkommen, was der

Tilgungsfonds gewinnt , und dies kann dann

keine andre Folge haben, als eine neue An¬

leihe machen zu müssen. Dies war in Eng¬

land der Fall, wo die Dotation nur 3 Mil¬

lionen betrug, aber auf 5 Millionen bestimmt

war, so dal's jährlich 2 Millionen Defekt

zu decken waren. Erst 1828 wurde die Do¬

tation des Tilgungsfonds auf ihren wahren

Bestand von 3 Millionen reducirt,

§. 13. Unter diesen Bedingungen allein,

und wenn sonst die Verwaltung des Tilgungs¬

fonds so eingerichtet ist, dafs Unterschleif

und Veruntreuungen nicht möglich sind, wo¬
für in Oestreieh und Frankreich durch mu¬

sterhafte Aufsicht gesorgt ist, kann die ma-
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thematisch richtige Berechnung zur Tilgung

der Anleihe (§. 10) sich verwirklichen, in

der Voraussetzung jedoch, dafs der innere

Friede des Staates innerhalb dieser Zeit

durch nichts gestört werde. Die Untersu¬

chung, ob in der gegenwärtigen Zeit ein

solcher langdauernder Friedensstand der eu¬

ropäischen Staaten denkbar ist, gehört nicht

hierher, und wo er auf irgend eine Weise

unterbrochen wird, müssen, statt alte Anlei¬

hen zu tilgen, deren neue gemacht werden.

Vierter Abschnitt.

Von der Negociirung der Anleihen.

§. 14. Wie leicht es in unsern Tagen

den Staaten wird, durch die grofsen Geld¬

besitzer von Europa Anleihen zu machen,

weifs jeder, der sich nur einigermafsen um

die Tagsbegebenheiten bekümmert. Selbst

solche Staaten, deren Regierungsform und

Credit in der öffentlichen Meinung noch eine

untergeordnete Rolle spielen, z. B. Griechen¬

land, die südamerikanischen Freistaaten, Bra¬

silien, Spanien, selbst Portugal, finden, frei¬

lich unter harten Bedingungen, immer noch

reiche Bankierhäuser, die ihnen Geld leihen.

Die Art aber, wie, besonders solche Staa¬

ten, die einen vollkommenen ,Credit ge-

niefsen, Anleihen eröffnen, ist in der Regel
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oder mehreren, die sich hierzu verbinden,

und die billigsten Bedingungen dafür anbie¬

ten, überlassen. Diese geben dann für 100,

die der Staat verschreibt, 75, 80, 90 u. s. w.,

erhalten dagegen die Staatsschuldverschrei¬

bungen, nebst gewissen Provisionen für ihre

Bemühungen, und suchen dann durch hö¬

here Course, als sie dem Staate bewilliget

haben, diese Schuldverschreibungen wieder

an den Mann zu bringen.

§. 15. Die Leichtigkeit, mit welcher
ein Staat ein Anleihen zu finden im Stande

ist, dient blos als Beweis, dafs viele Kapita¬

lien disponibel sind, aber die Bedingungen,

unter welchen er es findet, können als der

eigentliche Mafsstab des Vertrauens und des

Credits betrachtet werden , die er in der öf¬

fentlichen Meinung behauptet. Die Behaup¬

tung, dafs die Staatsanleihen einen höchst

verderblichen Schwindelgeist nähren und dafs
sie eben so verderblich auf den National -

Wohlstand einwirken, dem viele Kapitalien

dadurch entzogen werden, ist von vielen

Schriftstellern, die sich im staatswirthschaft-

lichen und politischen Fache einen Namen

gemacht haben, vielfach aufgestellt und wi¬

derlegt worden. Der Verfasser glaubt jedoch,

dafs eine Untersuchung der Art, die nur ei-
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nen theoretischen Werth hat, sich eben so

wenig für dieses Werk eignet, als die Be¬

antwortung der Frage, ob es gerathen sei,

bei der Eröffnung einer Anleihe, auch sol¬

che Ilandlungshäuser zuzulassen, die einem

andern Staate angehören.

§. 16. Manche Staatsanleihen werden

auch so gemacht, dafs sie einen niedrigem

Zinsfufs gewähren, als er eben herrschend,

dagegen aber mehr Kapital verschreiben, als

wirklich empfangen worden ist.

Ist z. ß. der herrschende Zinsfufs 4 Pro¬

cent, die Anleihe aber zu 3Procent, so ver¬

schreibt dagegen der Staat für 100, die er

wirklich empfängt, 133|, die denn zu 3 Pro¬

cent eben so viel Zinsen tragen, als 100 zu

4. Weder der Darleiher in seinem Zinsen¬

bezug, noch der Staat in seiner Kapital¬

aufnahme, wenn diese als ewige Rente auf¬

genommen ist, sind durch eine solche Mafs-

regel verkürzt worden. Auch stehen diese

Papiere auf ihrem Nominalwerth, wenn für

100 nur 75 bezahlt werden, zu welchem Cours

auch der Tilgungsfonds sie wieder zurück

kaufen kann, ohne dabei zu verlieren.

§. 17. Bei diesem Anleihesystem, wo

der Zinsfufs scheinbar niedriger ist, hat der

Staat den Vortheil, nicht so leicht eine Zin-

senreduction vornehmen zu müssen, und der
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Kapitalist ist sicher, dafs der Zeitpunkt, wo

der Staat es vortheilhaft finden werde, das

Papier abzulösen, nicht so bald eintreten

werde, und wird daher um so lieber seine

Kapitalien in dieser Anleihe zu placiren su¬
chen. Es hat aber auch den Nachtheil für

den Staat, dafs er, wenn der Fall wirklich

eintreten sollte, die Kapitalien zurückzahlen

zu müssen, mehr bezahlen mufs, als er

empfangen hat, und dafs er eben dadurch

einen verderblichen Speculationsgeist weckt
und erhält.

Fünfter Abschnitt.
Von dem Handel mit Staatspapieren.

§. 18. Der Kapitalist bringt Staatspapiere

an sich, in der Voraussetzung, seine Kapi¬

talien vortheilhaft und sicher darin anlegen zu

können. Der Papierhändler dagegen specu-

lirt auf den Cours, und sucht diesen durch

allerlei Kunstgriffe zu seinem Vortheil zu

lenken, bald durch gesteigerte Nachfrage,

ihn zu heben, bald durch übergrofse Ange-

I bote, ihn herab zu drücken. Nicht selten:ji
werden Gerüchte, die häufig ganz trüglicher

:jj
Art sind, ins Publikum gebracht, um Nach-

. rj frage und Angebote zu veranlassen, je nach-

Ij;-: dem es der augenblickliche Vortheil erheischt,

; ; den man sich davon verspricht.

C -C > - r



§. 19. Dafs der Cours der Staatspa¬

piere durch solche künstliche Einwirkungen

vielen Schwankungen ausgesetzt wird, ist

leicht zu erachten, und der Speculations-

geist hat dann gewonnenes Spiel, wenn gro-

fse politische Ereignisse, wodurch der Cre¬

dit eines Staates in der öffentlichen Meinung

steigt oder fällt, ihm zur Seite stehen. Aus¬
serdem können aber auch noch andere Ur¬

sachen Veränderungen im Cours der Staats¬

papiere erzeugen; allein diese sind bei wei¬

tem nicht so schwankender Natur. War es

z. B. dem Kapitalist früherhin möglich sein

Geld zu 5Procent anlegen zu können, wäh¬

rend er jetzt nur 4 Procent bekommen kann,

so wird er lieber öprocentige Staatspapiere

zu kaufen suchen, die Nachfrage nach diesen

Papieren wird hierdurch zunehmen und der

Cours derselben in die Höhe gehen. Auch
der Stand des Disconto ist auf den Cours

der Staatspapiere nicht ohne Einflufs, weil

ein niedriger Disconto die Nachfrage nach

Staatspapieren ebenfalls vermehren und den

Cours derselben heben wird.

§. 20. Die hauptsächlichsten Geschäfte

im Handel mit Staatspapieren sind folgende:

1) Einfache Contant-Geschäfte

(mar ches au comptant; Operations de pla-

cement). Diese Geschäfte sind sehr einfach.2
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Der Käufer empfängt das gekaufte Papier,
und zahlt dessen Werth nach dem bestimm¬

ten Cours, gegen eine Verkaufs-Nota, die

acquittirt wird, und in welcher die Gattung

des Papiers, dessen Litera und Nummer, Be¬

trag, Cours u. s. w. specificirt wird. Ist das

Geschäft durch Vermittelung eines Mäcklers

gemacht worden, so bekommt dieser, ge¬

wöhnlich von beiden Theilen, dem Käufer

und Verkäufer, seine Gebühren, nach dem,

an dem Platze herkömmlichen Gebrauch,

z. B. in Frankfurt 1 per Mille, in Paris £

Procent. Abgelaufne Zinsen werden, ge¬

gen Empfang der Zinscoupons, dem Verkäu¬

fer al Pari vergütet.

2) Lieferungsgeschäfte (Zeit-Ge¬

schäfte; marches ä terme ). Bei einem sol¬
chen Geschäft macht sich der Verkäufer ver¬

bindlich an einem bestimmten Tage zu ei¬

nem contrahirten Cours zu liefern, und der

Käufer es alsdann so zu nehmen. Vor Ab¬

lauf der bestimmten Zeit kann der Verkäu¬

fer keine Abnahme, der Käufer keine Lie¬

ferung verlangen. Aufser einer schriftlichen

Versicherung, welche die contrahirenden

Theile deshalb sich zustellen, wird auch noch,

wenn das Geschäft durch einen Mäkler abge¬

schlossen worden ist, von diesem jedem Con-

trahenten ein Schlufszeddel übergeben,
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welcher den Gegenstand des Contracts ent¬

hält. Der Lieferungstag ( Liquidation ) ist

zwar an sich willkührlich; allein an den mei¬

sten Handelsplätzen richtet er sich nach ei¬

nem bestehenden Gebrauch, z. B. auf den

letzten Monatstag. In Frankreich darf sich der

Termin zur Erhebung ( lever ) des Papiers,

nicht über zwei Monate hinaus erstrecken,

und ist demnach entweder auf den letzten

des laufenden Monats (fin courant'), oder

auf den des nächstfolgenden (fin prochain)

gestellt.

3) Differenz - Geschäfte (ungedeckte

Geschäfte; Operations d decouvert). Die

Lieferungs - Geschäfte werden selten in der

Absicht, den Contract zur bestimmten Zeit

wirklich zu vollziehen, abgeschlossen, son¬

dern nur als eine blose Spekulation auf den

Cours. Der Käufer will am Lieferungstage

so wenig das Papier, als der Verkäufer das

Geld dafür empfangen, und die eingegang-
nen Verbindlichkeiten sind auch in der Re¬

gel so überaus grofs und viel, dafs weder

das Eine noch das Andere geschehen könnte.

Es handelt sich bei diesen Geschäften, die

ihrer Natur nach zu den Wetten gehören,

allein nur um die Vergütung der Differenz

des Courses, vom Tage des Abschlusses auf

den Tag der Lieferung. Ist er an diesem2 *
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Tage höher als an jenem, so mufs der Ver¬

käufer die Differenz, nach Verhältnifs des

Betrags der abgeschlossenen Summe, vergü¬

ten, im umgekehrten Falle fällt diese Ver¬

gütung dem Käufer zu. Diese Geschäfte,

welche die Schattenseite des Papierhandels

ausmachen, und durch welche so mancher

plötzlich reich und arm geworden ist, die
auch in manchen Staaten theils verboten,

theils des richterlichen Schutzes beraubt sind,

bilden die Grundlage der Speculation auf

das Steigen und Fallen des Courses ( specu -

lations ä la hausse et a la baisse) und sind

somit die eigentlichen Pole des Papierhan¬

dels. Diejenigen, welche auf das Steigen

hinarbeiten, werden Liebhaber, diejenigen

dagegen, welche auf das Fallen des Courses

ausgehen, Contremineurs genannt.

Oft wird auch dem Lieferungscontract,

bei Angabe des Lieferungstags, noch hinzu¬

gefügt, oder eher nach Belieben (ou

plutot ä volonte). Diese Clausel gibt dem

Käufer das Recht, einen beliebigen Liefe-

rungs - und Abrechnungstag zu verlangen.

Dies nennt man escomptiren.

Auch noch andere Abänderungen des Lie¬

ferungsgeschäfts waren der Sucht nach Ge¬

winn, zu erfinden Vorbehalten, z. B. in der

Art, dafs der Contract zwei Zeitabschnitte be¬

stimmt; den einen mufs der Käufer abwarten,

/ f’,- fs yy n.y •



ehe er auf Lieferung (Abrechnung) dringen

kann, in dem andern kann er dies nach Be¬

lieben verlangen. Ferner der Contract auf

Liefern und Nehmen zugleich, welcher es

dem Belieben anheimstellt, nach Ablauf des¬

selben entweder zu einem gewissen Course

zu liefern, oder zu einem andern sich lie¬

fern zu lassen. Dergleichen Geschäfte pfle¬

gen Stellgeschäfte genannt zu werden.

4) Prämien-Geschäfte. Die Lie¬

ferungs-Geschäfte sind für beide Theile,

Käufer und Verkäufer, verbindlich ( mar-

dies fermes), die Prämien - Geschäfte ( mar -

dies libres; mar dies d prime) sind es nur
für den Verkäufer. Beim Abschlufs des Con-

tracts zahlt der Käufer eine gewisse Summe,

welche die Prämie genannt wird, gegen
deren Verlust er von seiner Verbindlichkeit

wieder frei ist. In Frankreich kommt in ei¬

nem solchen Vertrag der Ausdruck vor:

dont 1, z. B. dnq pour Cent ä prime , fin

courant 89, dont 1; dies hat folgende Be¬

deutung: der Käufer schliefst z. B. auf 5000

Francs öprocentige Renten auf ultimo des

Monats zu 89, dont 1 bedeutet mit Ein-

schlufs von 1 Franc für die Prämie, die der

Verkäufer sogleich erhält. Nun betragen

5000 Fr. Rente ä 5 Proc. ein Kapital von
100000 Fr. und hiervon 1 Proc. Prämie be-
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zahlen mufs, und gegen deren Verlust er
seiner Verbindlichkeit los ist. Will er aber

den Vertrag seiner Zeit vollzogen wissen, so
mufs ihm der Verkäufer die Rente zu 88

liefern, d. h. er zieht die bezahlte Prämie

wieder ab. Die Berechnung nimmt folgen¬

den Gang:

Fr. 5000 Rente ä 89 (= 100000 ä 89) . . 89000
dont 1. 1000

bleibt Fr. 88000

5) Prolongations-Geschäfte

(marches a report ). Bei diesen Geschäften
schliefst der Käufer nach dem Contant-Cours

ab, mit Vorbehalt an einem anberaumten

Tage zu einem andern bestimmten Course

dieselben Papiere wieder zurückzuliefern, und

ist demnach Käufer und Verkäufer zugleich.
Die Differenz zwischen den beiden Coursen

wird der Report genannt (taux de report)

und richtet sich in der Regel nach dem

Stande des Disconto am Tage des Abschlus¬

ses. Man unterscheidet verschiedene Arten

von Reports, als: report du comptant ä la,

fin du mois, d. i. die Differenz zwischen

dem Contant-Cours und dem auf den letzten

des Monats; report d’un mois ä Vautre, d. i.

die Differenz zwischen dem Cours auf den letz¬

ten des Monats, und dem auf den letzten des
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nächstfolgenden Monats. Da nämlich die Aus¬

zahlung einer Rente mit jedem Monat näher

rückt, so steigt in der Regel der Cours der¬

selben von einem Monat zum andern und er¬

zeugt hierdurch jene Differenzen. Report sur

prime , d. i. die Differenz zwischen dem Cours

eines Lieferungs - Geschäfts {marche ferme )

auf den letzten des laufenden Monats, und

dem eines Prämien - Geschäfts {mar che ä

prime ) auf den letzten des nächstfolgenden
Monats.

Bei den beiden erst genannten Arten von

Reports speculirt der Verkäufer ä la hausse,

in der Hoffnung, dafs zur Zeit des Rück¬

kaufs der Cours über den Report sich ge¬

hoben haben werde, der Käufer dagegen ä la

baisse, in der Voraussetzung, dafs an dem

Tage, wo er die Papiere wieder zurücklie¬

fern soll, der Cours viel niedriger seyn wer¬

de, und er demnach zu einem weit gerin¬

gem Preise Eigenthümer derselben werden

kann. Auch Kapitalisten, denen es um Spe-
culationen ä la hausse und a la baisse nicht

zu thun ist, bedienen sich zuweilen gern der

Proiongations-Geschäfte mit den beiden zu¬

erst genannten Reports, um ihr Geld zu ei¬

nem höhern Zinsfufs anzulegen, als es nach

dem Stand des Disconto, wie er gerade ist,

möglich wäre. Z. B. Es sei der report du

comptant — 50 Centimes, und man habe
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gekauft, die man sogleich auf Lieferung per

ultimo zu 79000 Francs wieder verkauft, so

hat man dabei einen Gewinn von 500 Francs

auf 78500 für einen Monat, welches also

jährlich etwa 7§ Procent ausmacht.

Ein anderes Beispiel, wodurch der Re¬

port sur prime erläutert werden kann, wäre

folgendes: Man kauft eine Rente zu 70,50,

auf den letzten des laufenden Monats, und

verkauft sie auf Prämie auf den letzten des

nächstfolgenden Monats zu 71,20, dont 1.

Soll der Prämien -Contract vollzogen wer¬

den , so hat man einen verhältnifsmäfsigen

Gewinn Qreport') von 70 Centimes, wird

aber die Prämie abandonnirt, so hat man

die Rente zu 69,50 erlangt.

Eine andere Art Proiongations-Geschäft

dient dazu, einen bestimmten Lieferungs¬

termin zu verlängern (se faire reporter ),

in der Erwartung, dafs der Cours bis dahin

entweder steigen oder fallen werde, je nach¬

dem man ä la hausse oder ä la baisse spe-
culirt.

6) Zugesch äfte (Nachgeschäfte; faire

une commune ). Auch diese gehören zu den

Proiongations-Geschäften, und sollen dazu

dienen, den Verlust einer falschen Specula-

tion, es sei ä la hausse oder a la baisse ,



zu decken. Gesetzt man habe, h la haus¬

se speculirend, zu einem gewissen Cours

auf Lieferung gekauft, und der Cours geht

zurück, so kauft man das Doppelte und mehr

zu diesem niedrigem Cours, in der Erwar¬

tung, dafs die Speculation ä la hausse doch

noch gelingen müsse, und hat sonach, wenn

es zutrifft, noch Gewinn dabei. Hat man

dagegen, ä la baisse speculirend, zu einem

gewissen Cours auf Lieferung verkauft, und

der Cours steigt, so verkauft man das Dop¬

pelte und mehr zu diesem höhern Cours,

und geht dann, bis zur Vollziehung des Con-

tracts, der Cours wieder zurück, wie man

es erwartet, so kann man seinen ersten Ver¬

lust damit decken, oder gar noch dabei ge¬
winnen.

§. 21. Bei allen diesen mannichfalti-

gen Speculationen ist der Hauptzweck, das,

was man zu einem gewissen Cours gekauft

hat, zu einem höhern Cours wieder zu ver¬

kaufen. Bei den täglichen Schwankungen,

die im Course statt finden, gibt es daher

eine überaus grofse Menge von Combinatio-

nen der Lieferungs - und Prämien-Geschäfte,

die in der Regel auf den letzten Tag eines
Monats bis einschliefslich des 4ten des nächst¬

folgenden Monats, abgeschlossen werden, und

dann zur Abrechnung kommen (operations
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mensuelles). Nicht seilen ereignet es sich

auch, dafs während der Dauer einer einzigen

Börse Speculationen begonnen und mit Ge¬

winn beendigt werden. Es kommt bei die¬

sen grofsen Unternehmungen jedoch alles

darauf an, den günstigen Augenblick zu er¬

greifen und weislich zu benutzen, wo man
zu einem hohem Cours wieder verkaufen

kann, als man gekauft hat, nicht aber durch

die Hoffnung, ihn noch höher gehen zu se¬

hen, sich davon abhalten zu lassen, bis der

Abrechnungstag herankommt. Gar viele Spe-

culanten, die der Hoffnung zu viel vertrauet

haben, und nicht resolut waren, sind dadurch

schon ruinirt worden.

§. 22. Ueberhaupt sind auch bei den

Lieferungs-Geschäften die Verluste, die er¬

folgen können, oft weit unbestimmter, als es

der Gewinn ist, den sie abwerfen. Derjenige,

welcher auf Lieferung gekauft hat, denkt daher

auch immer darauf, so geschwind wie möglich,

wieder zu verkaufen, so wie er nur ein Stei¬

gen des Courses wahrnimmt, um einen si¬

chern Gewinn nicht fahren zu lassen, und

verschiebt es nur dann, wenn der Cours zu

weichen beginnt, weil er sonst mit Verlust

verkaufen müfste. Findet er aber, am Ende

des Monats, wo er liquidiren soll, seine Er¬

wartung, den Cours steigen zu sehen, noch
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immer nicht erfüllt, so sucht er, um der

Auszahlung starker Differenzen zu entgehen,

durch Proiongations-Geschäfte sich zu helfen.

§. 23. Anders ist es bei den Prämien-

Geschäften; hier ist der Verlust, den mau

erleiden kann, im Voraus bestimmt, während

man die Aussicht hat, weit mehr dabei ge¬

winnen zu können. Denn, wenn z. B. die

Prämie 1 Franc war, so wird blos diese ab-

andonnirt, der Cours mag sinken, so weit

er will, während man alle Chancen im

Steigen des Courses für sich hat. Eben

deshalb ist aber auch im Prämien-Geschäft

der Cours immer höher, als im Lieferungs-

Geschäft. Kauft daher jemand per Contant

ä 89, und verkauft es sogleich wieder auf

Prämie ä 90, mit 1 für die Prämie, so hat

er zwei Aussichten vor sich. Entweder wird

die Prämie abandoimirt, und er hat also zu

88 gekauft, oder der Contract wird vollzo¬

gen, und er hat 1 auf den Cours gewonnen.

Für solche, die wirklich im Besitz der Staats¬

schuldverschreibungen sind, und nicht blos

ungedeckte Geschäfte treiben, sind auch in

der That Prämien - Geschäfte den Differenz-

Geschäften vorzuziehen.

§. 24. Wie viel Erfahrung, Sachkennt¬

nis und Scharfsinn dieser Handel mit seinen
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zahllosen Combinationen und Verzweigungen

erfordert, läfst sich aus dem hier darüber

Angeführten, was aber allerdings noch

nicht Alles enthält, was dabei Vorkommen

und ein gewandter Börsenmann daraus ma¬

chen kann, leicht abnehmen. Einige Bei¬

spiele sollen hier noch angeführt werden.

Auf das Steigen des Courses speculirend,
kauft man am 5. eines Monats 5000 Francs

öprocentige Renten auf ultimo a 89 mit 50

Centimes Prämie, die sogleich bezahlt wird.

Am 9. des Monats steigt der Cours auf Lie¬

ferung auf 90, man verkauft nun, immer

auf ultimo, zu diesem Cours, und hat daran

1 Franc gewonnen. Plötzlich, durch Ereig¬

nisse, die Niemand voraussehen konnte, geht

aber der Cours am 26. des Monats auf 85

zurück. Wasnunthun, um sich zu decken?

Man läfst die Prämie fahren, kauft aber da¬

gegen 5000 Francs Rente ä 85, die bereits

ä 90 verkauft sind, und hat nun, nach Ab¬

zug der verlornen 50 Centimes für die Prä¬

mie, immer noch einen Gewinn von 4 Francs

50 Cent, nach dem Cours.

§. 25. In kritischen Zeiten, wo der

Cours der Staatspapiere überaus schwankend

werden kann, sucht man den ungünstigen Er¬

folgen, die nun entstehen, dadurch auszu¬

weichen , dafs man auf das Steigen und
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das Fallen des Courses zugleich speculirt.

Z. B.:

Man habe 10000 Francs 5proc. Rente

auf ultimo a 89 mit 1 Franc Prämie gekauft.

Dieses ist also ein Kapital von . . Fr. 178000
Hiervon ab die bezahlte Prämie

ä 1 Franc von 2000 ... — 2000

bleibt ultimo zu bezahlen . . . Fr. 176000

Nun verkauft man die Hälfte da¬

von, d. i. 5000 Fr. auf Liefe¬

rung ä 87,50 .Fr. 87500

Der Cours weiche auf 83,50;

man kauft sogleich 5000 Fr.
zu diesem Cours.— 83500

und hat nun einen Gewinn von . Fr. 4000

die bezahlte Prämie .... — 2000

wird abandonnirt, und man hat

Gewinn.Fr. 2000

Oder auf eine andere Art:

10000 Fr. ä 89 mit 1 Prämie

betragen.Fr. 178000

5000 Fr., a 87,50 verkauft, betra¬

gen .Fr. 87500

Nun steige der Cours auf Liefe¬

rung und man verkaufe aber¬

mals 5000 Fr. 91,80 .... — 91800

Fr. 179300
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Erhebt man nun die gekauften 10000

Fr., welche auf Prämie gekauft sind, so er¬

gibt sich ein Gewinn von 1300 Fr.

§. 26. Noch eine andere Combination

des Prämien - und Lieferungs - Geschäfts

könnte etwa folgende seyn: Man kauft eine

Rente auf ultimo ä 90 mit 1 Prämie, und

verkauft sie sogleich wieder ä 90,70 mit 50
Cent. Prämie. Kommt nun ultimo mit hö-

herm Cours, so hat man eine Differenz von

70 Cent, gewonnen. Kommt ultimo mit niedri¬

gem Cours, so dafs die Prämien abandon-

nirt werden, so gehen 50 Cent, verloren,

weil man 1 Franc Prämie bezahlt, und nur

50 Cent. Prämie erhalten hat. Allein es

kommt dabei noch immer auf den Cours auf

Lieferung an. Ist dieser z. B. 90,10, so

hat man die Prämie von 50 Cent, gewonnen,

da diese ä 90,70 abandonnirt wird, und ver¬

kauft man dann die Rente, die ä 90 ge¬

kauft ist, ä 90,10, so werden auch noch

10 Cent, auf den Cours gewonnen, und man

hat also, im günstigen Falle, eine Differenz

von 60 Centimen gewonnen.

Oder auf eine andere Art:

Man kauft Renten ä 90,70 mit 50 Cent.

Prämie, und verkauft sie sogleich wieder ä

90, mit 1 Franc Prämie. Bringt ultimo
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niedrigem Cours, so werden die Prämien

abandonnirt, und man hat eine Differenz von

50 Cent, gewonnen. Bringt er höhere Cour-

se und die Papiere werden erhoben, so ge¬

hen zwar 70 Cent, auf den Cours verloren;

allein auch hier entscheidet erst der Cours

auf Lieferung. Ist dieser z. B. 89,30, so

abandonnirt man seine Prämie von 50 Cen¬

times und kauft zum Cours ä 89,30. Da

man aber ä 90 verkauft hat, so hat man 70

Cent, und, nach Abzug der verlornen 50, im¬

mer noch eine Differenz von 20 Cent, ge¬
wonnen.

§. 27. Die Combinationen erstrecken

sich auch auf Arbitragen-Geschäfte.

Hierunter versteht man die Umsetzung eines

Papiers von einem gewissen Zinsfufs in ein
anderes von einem andern Zinsfufs. Z. B.:

Man habe 5000 Fr. 5proc. Rente, und der

Cours derselben ist schnell auf 91 gestiegen,

während die 3procent. auf 60 stehen bleiben.

In der Ueberzeugung, dafs auch der Cours

von diesen steigen werde, verkauft man seine

5000 Fr. 5proc. ä 91.

Fr. 5000 ä 5 Proc. ä 91 betragen . Fr. 91000

und kauft dagegen
Fr. 4500 Rente a 3 Proc. ä 60

betragen.— 90000

wobei man demnach die Differenz

von Fr. 1000
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gewonnen hat. Die 3 Procent sind aber,

nach Erwartung, auf 62 gegangen, während

die 5 Proc. 91,50 stehen. Alsdann werden

jene wieder verkauft, und betragen
Fr. 4500 Renten ä 3 Proc. ä 62 . . Fr. 93000

und wieder gekauft

Fr. 5000 Rent. ä 5 Proc. ä 91,50 . — 91500

und es sind abermals gewonnen . Fr. 1500

Bei dieser Arbitrage sind demnach in

Allem 2500 Francs gewonnen worden, und

man hat zuletzt seine ursprüngliche 5000 Fr.
Rente ä 5 Proc. wieder zurück.

§. 28. Es werden auch Prämien-Ge¬

schäfte gemacht, die oft nur von einem Tag

auf den andern gehen und bei denen die

Prämie vom Verkäufer bezahlt wird, so dafs

dieser seiner Verbindlichkeit überhoben ist,

wenn er die Prämie aufgibt, der Käufer da¬

gegen verbindlich bleibt.

§. 29. Zu den Geschäften mit Staats¬

papieren gehören übrigens noch folgende:

1) Faustpfandverträge (emprunts

ou prets sur d’ejfets publics). Diese beste¬

hen in der Aufnahme eines Vorschusses ge¬

gen Versatz von Staatsschuldverschreibungen,

unter der Bedingung diese, gegen Rückzah¬

lung des Vorschusses, zur bestimmten Zeit
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wieder einlösen zu können. Es ist bei die¬

sem Geschäft üblich die Zinsen im Voraus

zu vergüten und den Vertrag darüber, um

gerichtlichen Formen zu entgehen, als eine

Art von Proiongations - Geschäft zu behandeln.

2) Heuergeschäfte. Diese Geschäfte

erstrecken sich auf solche Staatsanleihen, mit

welchen eine Lotterie verbunden ist. Will

nämlich Jemand blos die Hoffnung eines et¬

waigen Gewinnstes kaufen, ohne Eigentü¬

mer des Looses zu sein, auf das er mögli¬

cherweise fallen kann, so wird er mit dem

Besitzer eines Looses einig, dieses gegen

eine Prämie, die er im Voraus bezahlt, für

diese Ziehung mitzuspielen, und erhält da¬

gegen einen Schein, der eine Promesse
heifst. Fällt wirklich ein Gewinn auf das

Loos, so mufs er dem Inhaber der Promesse

von dem Inhaber des Looses überlassen wer¬

den, wogegen er seine Prämie verloren hat,

wenn das Loos leer ausgeht. ^

3) Assecuranz-Geschäfte. Bei die¬

sen Geschäften übernimmt der Versicherer

gegen eine Prämie die Verbindlichkeit, dem
Versicherten eine ähnliche Staatsschuldver¬

schreibung zu einem bestimmten Cours zu

liefern, oder das etwaige Ueberpari zu ver¬

güten, im Fall die seinige beim Verloosen

herauskommen und abgetragen werden sollte.
3
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Anmerkung zu §. 10. Die allgemeine Formel,

durch welche die angegebenen Tilgungszeiten gefunden

werden, wenn der Tilgungsfonds mit 1 Proc. der An¬

leihe jährlich dotirt ist und zugleich durch den Zins-

genufs der zuriickgekauften Kapitalien wächst, ist
diese:

log[ae + S (e — 1)] — loga
n “---- — 1

löge

wo n die Jahre, a die jährl. Dotation, e den Zinsfufs

und S die Summe der ganzen Anleihe bedeutet.
Beispiele.

1) Es seiS —100000000;a —1000000J e~ 1,05 = 5Proc.

log (1050000+ 5000000) — log 1000000
so ist n ZI-— 1

log 1,05
7817554

d. i. n ~-1 ~ 36 Jahre.
211893

2) Es sei S und a wie vorhin, e ~ 1,04 HZ 4 Proc.,
7024305

so ist n “-1 ZI 41 Jahre.
170333

3) Es sei S und a wiederso, eZIl,03|~l,035~8gProc.
6565773

so ist n ~ -1 _ 43 Jahre.
149403

4) Es sei S und a wieder so, e ZI 1,03 ~ 3 Proc.,
6053050

so ist n ~ -1 ZI 47 Jahre.
128372

Ar -V7 V '



Zweites Kapitel.
Von den einzelnen Gattungen der

Staats papiere.

Einleitung.

Jeder bedeutende Handelsplatz hat auch

seinen Markt für den Handel mit Staatspa¬

pieren, theils in gröfserm, theils in geringerm

Umfange, am lebhaftesten und am einflufs-

reichsten ist dieser jedoch in London, Paris

und Amsterdam; Wien, Berlin und Frank¬

furt a. M. Die Gattungen Staatspapiere, die

auf diesen Handelsplätzen vorzüglich Gegen¬

stand des Papierhandels sind, sollen hier nach

alphabetischer Ordnung der Staaten, von de¬

nen sie emittirt worden sind, angegeben wer¬

den. Wo es angeht, sollen auch, so weit es

öffentlich bekannt ist, die Gröfse der Schuld

und die jährlichen Einkünfte des Staates be¬
merkt werden.

3
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Baden.

Die Staatsschulden des Grofsherzogthums

Baden beliefen sich auf etwa 18 Millionen

Gulden, deren Tilgung rasch fortschreitet.

Neue Anleihen können auch, ohne Bewilli¬

gung der Stände, nicht gemacht werden.

Die jährlichen Einkünfte werden auf etwa
9 Millionen Gulden und der Fonds zur Til¬

gungskasse auf mehr als lj. Mill. Fl. ange¬

schlagen.

Die Staatsschuldverschreibungen Badens

sind:

I. Rentenscheine.

Diese, auch Amortisations - Cassa-

Obligationen genannt, wurden 1827, um

ältere Schulden damit zu tilgen, wie folgt,

ausgegeben:
5358 Stück ä Fl. 1000 im Fl. 24Fufs. Fl. 5358000

7517 — ä — 500 - - - 3758500

5232 — ä — 100 - - - 523200

Total Fl. 9639700

und trugen 4J Proc. Zinsen, wurden aber

1829 auf 4 Proc. reducirt. Die Zinscoupons

werden halbjährlich, aufser von den Haupt-

und Kreiskassen des Grofsherzogthums, auch

von dem Wechselhause J. Goll und Söhne in

Frankfurt am Main bezahlt, und lauten auf

den 1. April und 1. October.
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II. Partial-Obligationen.

Es sind dieses Lotterie-Loose, das Stück

zu 50 Gulden im 24 Fl. Fufs vom Dec. 1820

datirt. Die ganze von den Landständen ga-

rantirte unverzinsliche Anleihe, welche, laut

Bekanntmachung vom 8. Sept. 1820, durch
das Wechselhaus Goll und Söhne in Frank¬

furt am Main und den Hof-Bankier S. Ha¬

ber sen. in Karlsruhe, zum Bedarf der Amor-

tisations-Casse, negozirt wurde, bestand aus

100000 solcher Obligationen, deren Gesammt-

betrag demnach 5 Millionen Fl. war. Die

Obligationen sind auf den Inhaber gestellt

und in 1000 Serien abgetheilt, jede Serie

also zu 100 Stück. Jährlich, am 30. Nov.,

wird eine, durch den Plan der Anleihe, im

Voraus bestimmte Anzahl Serien gezogen,
und die herauskommenden Loose dieser Se¬

rien werden dann, mit gewissen Gewinnsten,

die sie planmäfsig treffen können, zurückbe¬

zahlt. Die erste Verloosung fand 1821 statt,

wo 24 Serien, d. i. 2400 Loose zurückbe¬

zahlt wurden, die mit den Gewinnsten 250000

Fl. betrugen. Die ganze Anleihe soll nach

23 Jahren getilgt seyn, die letzte Verloosung

demnach 1843 statt finden. Die Summe al¬

ler Gewinnste, die in 23 Jahren bezahlt und

auf die jährlichen Verloosungen eingetheilt

sind, beträgt 5230358 Fl., also etwas über

4^ Proc. Den Gewinnverloosungen geheu
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Anfangs Januar, März, Juni und Sept. jähr¬

lich andere Verloosungen voraus, durch wel¬

che die Serien bestimmt werden, die im Nov.

darauf allein nur als Gewinnloose mitzuspie¬
len haben. Diese Loose heifsen alsdann ins¬

besondere Serienloose, und haben nun

einen höhern Cours, als ein anderes Loos,

das in diesem Jahr nicht mitspielt. Von 1821

bis einschliefslich 1831 sind planmäfsig 281

Serien, d. i. 28100 Loose gezogen, und zu¬

rückbezahlt worden. Der Kapitalwerth der¬

selben betrug 1405000 Fl. und die Gewinn-

ste in Allem 1394680 FL, daher die ganze

Zahlung = 2799680 Fl. Von 1832 bis ein¬

schliefslich 1843 bleiben sonach noch 719 Se¬

rien, d. i. 71900 Loose zu tilgen übrig, de¬

ren Kapitalwerth 3595000 Fl. und deren Ge-

winnste in Allem 3835678 FI. sind, daher die

ganze Zahlung noch 7430678 Fl. beträgt.

Die einzelnen Ziehungen sind eingetheilt,

wie folgt:

i-
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12te Ziehung Anno 1832.

Serien 1. Januar'

— 1. März |

— 1. Juni |

— 1. Sept.

27 Serien.

1 Loos . . Fl. 35000

1 — - 15000

1 — .. • • • . . — 10000

1 — • . • • • . . — 3000

2 — ä Fl. 1000 . . . — 2000

4 .- - — 500 . . . — 2000

6 — - — 200 . . . — 1200

60 — - — 100 . . . — 6000

224 — - — 80 . . . — 17920

2400 — - _ 74 . . . - 177600

2700 Loose Fl. 269720



13te Ziehung Anno 1833.

8 Serien 1. JanuarX
7 — 1. März f .
6 — 1. T .

\
27 Serien.Juni i

6 — 1. Sept. '

1 Loos . . . . . . . Fl. 35000
1 — 12000
1 — 8000
1 — .. 5000
2 — ä Fl. 1000 ... — 2000
4 — - 600. . . — 2000
6 — - 200 . , . — 1200

60 — -100 . . . — 6000
224 — -80 ... — 17920

2400 — -76 ... — 182400

2700 Loose Fl. 271520
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14te Ziehung Anno 1834.

Serien 1. Januar^

— 1. März

— 1. Juni

— 1. Sept.

28 Serien.

1 Loos . . Fl. 35000

1 — 12000

1 — .... . - 8000

1 — 5000

2 —■ ä Fl. 1000 . . . — 2000

4
— - — 500 . . . — 2000

6 — - — 200 . . . — 1200

60 — - — 100 . . . — 6000

224 — - — 85 . . . — 19040

2500 — - — 78 . • . - 195000

2800 Loose Fl. 285240
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löte Ziehung Anno 1835.

Januar^

März

Juni

Sept.

29 Serien.

1 Loos . Fl. 35000

1 -' • • . • • • . — 12000

1 — • • • • • » . — 8000

1 — . ,. .. . , . — 5000

2 — ä Fl. 1000 . . . — 2000

4
— - —. 500 . . . — 2000

6
— -

r—- 200 . . . — 1200

60
— — — 100 . . . - 6000

239
— -

— 85 . . . . — 20315

2585
— -

— 80 . . . - 206800

2900 Loose Fl. 298315
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16te Ziehung Anno 1836.

18 Serien 1. Januar^

17 — 1. März

17 — 1. Juni

17 — 1. Sept.

69 Serien.

1 Loos . Fl. 40000

1 — . — 20000

1 — . — 10000

1 — . — 5000

1 — . — 3000

1 — . — 2000

6 — ä Fl. 1000 . . — 6000

12 — - — 500 . . — 6000

10 — - — 300 . . — 3000

15 — - — 200 . . — 3000

100 — - — 100 . . — 10000

150 — - — 90 . . — 13500

501 — - — 85 . . — 42585

6100 — - — 82. . — 500200

6900 Loose Fl. 664285



17te Ziehung Anno 1837.

18 Serien 1. Januar!

17 — 1. März (
17 — 1. Juni f

17 — 1. Sept. )

69 Serien.

1 Loos
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
6 —

12 —

10 —

15 —
100 —

150 —
501 —

6100 —

ä Fl. 1000
-500
-300
- 200

- 100
-95
-90
-84

Fl. 40000
— 20000
— 10000
— 5000
— 3000
— 2000
— 6000
— 6000
— 3000
— 3000
— 10000
— 14250
— 45090
— 512400

6900 Loose Fl. 679740



18te Ziehung Anno 1838.

17 Serien 1. Januar^
17 — 1. März r

17 — 1. Juni ?

17 — 1. Sept. )

68 Serien.

1 Loos • . Fl. 40000

1 — • • • • • . — 20000

1 - * . - 10000

1 — • • • • • • . — 5000

1 — • • • • • . — 3000

1 — • • . — 2000

6 — a Fl. 1000 .
. — 6000

12 — - — 500. . — 6000

10 — - — 300. . — 3000

15 — - — 200. . —
^ 3000

100 — - — 100. . — 10000

150 — - — 95 . . — 14250

401 — - — 90 . . — 36090

6100 — - — 86. • . — 524600

6800 Loose Fl. 682940
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19te Ziehung Anno 1839.

19 Serien 1. Januar')

19 — 1. März

19 — 1. Juni

18 — 1. Sept.

75 Serien.

1 Loos . . Fl. 45000

1
— . . — 20000

1
— . . - 10000

1
— . . — 5000

1
— . . — 3000

1
— . .' — 2000

7
—

ä Fl. 1000 . . . — 7000

10
— - —

500 . . . — 5000

10
— - —

200 . . . — 2000

150
— - —

105 . . . — 15750

150
— - —

100 . . . — 15000

467
— - —

95 . . . — 44365

6700
— - —

88 . . . - 589600

7500 Loose Fl. 763715

I

f.r
***r •
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20ste Ziehung Anno 1840.

75 Serien.

19 Serien 1. Januar'
19 — 1. März |
19 — 1. Juni |
18 — 1. Sept.

1 Loos . Fl. 45000
1 — . — 20000
1 — . -- 10000
1 — . — 5000
1 — . — 3000
1 —■ . - 2000
7 — ä Fl. 1000. . - 7000

10 — - — 500. . - 5000
10 — - — 200. . - 2000

150 — - — 105. . - 15750
150 — - — 100. . - 15000
467 — - — 95. . - 44365

6700 ■— - — 90. . - 603000

7600 Loose Fl. 777115
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21ste Ziehung Anno 1841.

20 Serien 1. Januar)
20 — 1. März /

19 — 1. Juni
}

19 — 1. Sept. )

78 Serien.

1 Loos . Fl. 45000

1 — . — 20000

1 — . - 10000

1 — . - 5000

1 — . — 3000

1 — . — 2000

7 — ä Fl. 1000 . . — 7000

10 — - — 500 . . — 5000

10 — - — 200 . . — 2000

150 — - — 105 . . - 15750

150 — - — 100 . . — 15000

467 — - — 95 . . :— 44365

7000 —. _ _ 92 . . — 644000

7800 Loose FI. 818115



22ste Ziehung Anno 1842.

21 Serien 1. Januar^

21 — 1. März

20 — 1. Juni

20 — 1. Sept.

82 Serien.

1 Loos * • • . . Fl. 50000

1 — • • • . . . - 25000

1 — • • . . . — 12000

1 — • * . . . — 10000

1 — • • • « . . — 5000

8 — ä Fl. 1000 . . . - 8000

10 — - — 600 . . . - 5000

10 — - — 200 . . . — 2000

200 — - — 110 . . . - 22000

200 — - — 105 . * . - 21000

467 — - — 100 . • . — 46700

7300 — - — 94 . . . — 686200

8200 Loose Fl. 892900
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23ste Ziehung Anno 1843.

23 Serien 1. JanuarN

23 — 1. März f

23 — 1. Juni ?

23 — 1. Sept. )

92 Serien.

1 Loos . . . . Fl. 60000

1 — . . . \ . 25000

2 — ä Fl. 10000 . . . — 20000

2 — - — 5000 . . . — 10000

1 — . . 1918

10 — - — 1000 . . . — 10000

12 — - — 500 . . . — 6000

20 —- 200 . . . — 4000

400 —- 115 . . - 46000

451 — — 105 . . . — 47355

8500 —- - — • 96 . . . — 796800

9200 Loose Fl. 1027073

Die Ziehungen sind öffentlich unter Auf¬

sicht und Leitung landesherrlicher Commis¬

sarien, in Gegenwart des Directors und des

General - Cassiers der Amortisations - Casse

und der von den Unternehmern der Anleihe

bestellten Bevollmächtigten, und die Resul¬

tate jeder Ziehung werden durch öffentliche

Blätter bekannt gemacht. Die auf die her-

Kr
* t\’ - 6 '
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ausgekommenen Loose gefallenen Gewinnste

werden 3 Monate nach der Ziehung, an die

Ueberbringer der Loose und gegen Zurück¬

gabe derselben, durch die Amortisations-

Casse in Karlsruhe, ohne den geringsten Ab¬

zug, haar berichtiget. Wer sein Loos durch

alle 43 Jahre liegen hat und zuletzt den ge¬

ringsten Gewinn erhält, geniefst 2 5s¥ pr. C.

Zinsen, wenn ihm das Loos 50 Fl. kostet.

B a i e r n.

Die Baierischen Staatspapiere sind gröfs-
tentheils in festen Händen. Manche derselben

sind bereits getilgt, von andern stehet dies

in einigen Jahren bevor. Die ganze Staats¬

schuld wird auf etwa 110J Millionen Gulden

angeschlagen, das Staatseinkommen auf et¬

wa 37 Millionen Gulden, und die tür eine

6jährige Finanzperiode zur Tilgung bestimmt

gewesene Summe betrug über 8 Mill, Fl.

Die Baierischen Schuldverschreibungen
sind:

I. Liquidirte Obligationen.

Diese, ursprünglich 5 pr. C. tragenden

Schuldverschreibungen von 1000 Gulden im

24 Fl. Fufs und in kleinern Summen das

Stück, wurden im Januar 1830 auf 4 pr. C.
4 *



redncirt, und die Zinsen derselben werden

gegen Coupons in München ausbezahlt, halb¬

jährlich in verschiedenen Monaten.

II. Verzinsliche Lotterie-Loose.'

Diese Anleihe bestand aus Loosen zu

500 Fl. in 24 Fl. Fufs das Stück, die mit

4 pr. C. Verzinset, und deren Zinsen gegen

Coupons erhoben werden. Aufserdem waren
dabei noch 2242 Preise von 1000 — 3000

Fl. zu gewinnen. Die ganze Anleihe wurde

in 12 Terminen, durch die Buchstaben A —

M bezeichnet, erhoben und auf jeden Ter¬

min kamen 2000 Loose, von 1 — 2000 be¬

zeichnet. Jeder Termin betrug demnach 1

Million Gulden und die ganze Anleihe 12

Millionen. Jetzt coursiren nur noch Loose

von E — M, deren Ziehungen 1833 zu Ende

gehen.

III. Unverzinsliche L otterie - Loose.

Diese Anleihe, welche ebenfalls 12 Ter¬

mine hatte, bestand in

24000 Loosen ä Fl. 100 . . Fl. 2400000

96000 —- 25 . . — 2400000
120000 —- 10 . . — 1200000

Total Fl. 6000000

Die 100 Fl. Loose spielen nicht mehr

mit, und von den übrigen sind nur noch we-



nige im Umlauf. Diejenigen Loose, welche

keinen Gewinn haben, werden nach Beendi¬

gung der Ziehungen, 1836, nach dem No-
minalwerth zurück bezahlt.

Belgien (s. Holland.)

Brasilien.

I. Anleihe von 1824.

Diese, zuerst von Thomas Wilson und

Comp., hernach vom Haus Rothschild über¬

nommene Anleihe zu 5 pr. C., die ursprüng¬

lich ä 75 pr. C. negocirt wurde, bestand in:

500 Obligationen Lit. A ä 1000 Liv, 500000

1000 — — B - 500 —, 5QOOOO

5000 — — C - 200 — 1000000

12000 -r -tt D- 100 — 1200000

Total Liv. 3200000

Die Zinsen derselben sollten in London

am 1. April und 1, Oct. bezahlt werden,

II. Anleihe von 1829.

Diese Anleihe, ebenfalls ä 5 pr. C., be¬
stand in 800000 Liv. und wurde von dem¬

selben Hause ä 52 pr. C. negocirt. Die Be¬

stimmung derselben war, die Zinsen der vo¬

rigen Anleihe, die seit 1827 nicht mehr be-
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zahlt wurden, bis 1831 zu decken. Fran¬

zösische Schriftsteller geben Brasiliens sämmt-
liche Staatsschulden auf 233 Millionen Fran¬

ken und dessen Einkommen auf 42 Millionen

Fr. an.

Buenos-Ayres (s. südamerik. Freistaaten).

C h i l i (s. daselbst).

Columbien (s. daselbst).

Dänemark.

Das Kapital der dänischen Staatsschuld

mit Inbegriff der cirkulirenden Banknoten
wird von französischen Schriftstellern auf 270

Millionen Franken angegeben (von andern

dagegen viel niedriger) und das jährliche

Einkommen, den Ertrag aus den Kolonien

nicht mitgerechnet, auf 40 Mill. Fr. bestimmt.

Die dänischen Staatspapiere, die im Handel

Vorkommen, rühren von folgenden Anleihen
her.

I. Bei Rothschild in Frankfurt. Von

den vier Anleihen, die anfänglich 4J pr. C.,

jetzt aber 4 pr. C. Zinsen tragen, ist das
/



erste von Rthlr. 200000 im 20 Guldenfufs

vom 1. Febr. 1805 bereits getilgt. Das

zweite von gleichem Betrage vom 1. Juni

1805 bestehet in 200 Obligationen ä Rthlr.

1000 im 20 Guldenfufs, deren Coupons halb¬

jährlich , am 1. Jan. und 1. Juli, bezahlt wer¬

den. Vom Juni 1830 an werden jährlich 25

Obligationen abgetragen, und zwar nach

Ordnung der fortlaufenden Nummern. Nr.

1 bis 50 sind bereits 1830 und 1831 abge¬

tragen worden. 1832 werden abgetragen

Nr. 51 bis 75; 1833 Nr. 76 bis 100; 1834

Nr. 101 bis 125; 1835 Nr. 126 bis 150; 1836

Nr. 151 bis 175; 1837 Nr. 176 bis 200.

Das dritte Anleihen ist am 1. Dezemb. 1805

gemacht worden, ebenfalls gegen 200 Obli¬

gationen ä Rthlr. 1000 im 20 Guldenfufs, de¬

ren Coupons dieselben Termine haben. Von

diesem Anleihen werden ebenfalls, wie von

dem zweiten, jährlich 25 Obligationen ab¬

getragen, jedesmal am 1. Jan, Die ersten
25 Nummern kommen daran 1839 und die

letzten von Nr. 176 bis 200 am 1. Jan. 1846.

Das vierte Anleihen vom 1. Jan. 1806 be¬

steht in Rthlr. 700000 in Louisd’or und Rthlr.

605000 im 20 Guldenfufs. Jenes zerfällt in

500 Obligationen mit schwarzen Coupons

und 200 mit rothen, ä Rthlr. 1000 in Ld’or,

und dieses in 405 Oblig. mit schwarzen und

200 mit rothen Coupons ä Rthlr. 1000 iin
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20 Guldenfufs. Die Coupons sind wieder

am 1. Jan. und 1. Juli zahlbar. Die Tilgung

dieses Anleihens beginnt mit dem 1. Jan.

1832, so dafs yon dem Anleihen in Ld’or

25 St. schwarz und 10 roth, und von dem

andern 20 schwarz und 10 roth nach und

nach getilgt werden.

II. Bei Goldsmith und Comp, in London

(1822) von 3 Mill. Pf. St. ä 5 Proc., wo¬

von die Zinsen am 1. Jan. und 1. Juli in

London bezahlt worden,

III. Bei Wilson und Comp, in London

(1825) von 5500000 Pf. St. ä 3 Proc., des¬

sen Zinsen am 31. März und 30 Sept. in
London bezahlt werden. Dieses Anleihen

hat einen Tilgungsfonds von 1 Proc., wo¬

durch es in 47 Jahren getilgt werden könnte;

allein die Tilgungszeit ist auf 60 Jahre be¬

stimmt. Die meisten Geschäfte in dänischen

Staatspapieren werden in den Obligationen

dieses Anleihens gemacht,

IY. Bpi Meyer und Trier in Hamburg

(1819) in Banco Thaler, gegenwärtig noch

etwa 4 Mill. betragend, und auf 4 Proc. re-

ducirt. Die Zinsen werden am 1. Jan. tind

L Juli bezahlt.

Y. In Amsterdam in holl. FL, dessen Zin-
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sen theils am 1. Jan. und 1. Juli, theils am

1. April und 1. Oct. ä 4 Proc. in Amster¬
dam zahlbar sind.

VI. Obligationen in Species, deren Zin¬
sen ä 6 Proc. am 1. Jan. und 1. Juli be¬

zahlt werden.

Frankfurt am Main.

Der Krieg, der fast 30 Jahre lang Eu¬

ropa nach allen Richtungen durzog, und

durch den alle Staaten in die gegenwärtige

enorme Schuldenlast geriethen, setzte auch

den kleinen Freistaat Frankfurt am Main,

der in frühem Zeiten keine Schulden hatte,

in die Nothwendigkeit, seine erhöheten Geld¬

bedürfnisse durch Anleihen zu decken. Diese

wurden jedoch alle in den Ringmauern der

Stadt selbst aufgebracht. Die Zinsen dieser

Anleihen, die ursprünglich 5 Proc. waren,

wurden jedoch späterhin auf 4 Proc. redu-

cirt, und die Obligationen hierüber, die nun

gröfstentheils in fester Hand sind, bestehen

in vier Abtheilungen.

Lit. A, deren Zinsen am 1. Juli

— B — — — 1. Oct.

— C — — 1. Jan.

— D — —r- -rrr 1. April

gegen Coupons jährlich bezahlt werden. Die






































































































































































































































































































































































































	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Titel
	[Seite]
	[Seite]

	Vorwort.
	[Seite]
	Seite IV
	Seite V
	Seite VI
	Seite VII

	Inhalt.
	[Seite]
	Seite IX
	Seite X
	Seite XI
	Seite XII

	Erstes Kapitel. Von den Staatspapieren im Allgemeinen.
	Einleitung.
	[Seite]
	Seite 2

	Erster Abschnitt. Von den Staats-Anleihen.
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5

	Zweiter Abschnitt. Von den Staats-Papieren.
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8

	Dritter Abschnitt. Von der Tilgung der Staatsschulden.
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12

	Vierter Abschnitt. Von der Negociirung der Anleihen.
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

	Fünfter Abschnitt. Von dem Handel mit Staatspapieren.
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34


	Zweites Kapitel. Von den einzelnen Gattungen der Staatspapiere.
	Einleitung.
	[Seite]

	Baden.
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51

	Baiern.
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53

	Brasilien.
	Seite 53
	Seite 54

	Dänemark.
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57

	Frankfurt am Main.
	Seite 57
	Seite 58

	Frankreich.
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72

	Griechenland.
	Seite 72

	Grossbritanien.
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82

	Haiti.
	Seite 83
	Seite 84

	Hannover.
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88

	Hessen-Darmstadt.
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112

	Holland.
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116

	Nassau
	Seite 116
	Seite 117

	Neapel und Sicilien.
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122

	Nordamerika.
	Seite 122
	Seite 123

	Oestereich.
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155

	Parma.
	Seite 155
	Seite 156

	Polen.
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170

	Portugal.
	Seite 170
	Seite 171

	Preussen.
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177

	Rom.
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180

	Russland.
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184

	Sachsen.
	Seite 184
	Seite 185

	Schweden und Norwegen.
	Seite 185
	Seite 186

	Spanien.
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192

	Die Südamerikanischen Freistaaten.
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195

	Würtemberg.
	Seite 195


	Drittes Kapitel. Von der Berechnung der Staatspapiere nach dem Course.
	Einleitung.
	[Seite]
	Seite 197
	Seite 198

	I. Erklärung und Berechnung des Amsterdamer Coursblattes.
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207

	II. Erklärung und Berechnung des Augsburger Coursblattes.
	Seite 208
	Seite 209

	III. Erklärung und Berechnung des Berliner Coursblattes.
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216

	IV. Erklärung und Berechnung des Frankfurter Cousblattes.
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226

	V. Erklärung und Berechnung des Hamburger Coursblattes.
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230

	VI. Erklärung und Berechnung der Leipziger Coursblattes.
	Seite 230
	Seite 231

	VII. Erklärung zur Berechnung des Londoner Coursblattes.
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233

	VIII. Erklärung zur Berechnung des Pariser Coursblattes.
	Seite 234
	Seite 235


	IX. Erklärung des Wiener Coursblattes. / Anhang.
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244

	Druckfehler.
	Seite 244
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]


